
Wie Forst-Füchse  
Steuern sparen

Wald spielt für die meisten Land-
wirte nur eine untergeordnete 
Rolle. Die wenigsten denken 

daher auch an das Finanzamt, wenn sie 
Wald verkaufen oder kaufen. Dabei 
können sie mit ein paar Tricks ihre 
Steuerlast deutlich senken. Wie das 
funktioniert, zeigen wir an drei Beispie-
len und erklären Ihnen die aktuelle 
Rechtsprechung, die Sie dabei beachten 
müssen.

Sie wollen Waldflächen 
 kaufen, verkaufen oder Holz 
aus Ihrem Forst vermarkten? 
Wir zeigen Ihnen an drei 
 Beispielen, was Sie  steuerlich 
beachten sollten.

1. Holzverkauf.  Wenn Sie Holz verkau-
fen, können Sie Ihre Steuerlast senken, 
indem Sie die Buchwerte von Ihrem Er-
lös abziehen. Das ist natürlich nur mög-
lich, wenn Sie Ihr Holz noch nicht voll-
ständig abgeschrieben haben (siehe Kas-
ten auf der Seite 60). In der Praxis läuft 
das dann so: Angenommen Sie verkau-
fen die Hälfte des aufstehenden Holzes 
Ihrer Waldflächen, dann verringert sich 
der Buchwert in Ihrer Bilanz ebenfalls 

Sie können Steuern sparen, wenn Sie beim Waldkauf den Kaufpreis geschickt den einzelnen Wirtschaftsgütern zuordnen.

Fo
to

: B
er

ni
ng

58  top agrar 1/2016

Betriebsleitung

um die Hälfte. Gleichzeitig dürfen Sie 
vom Verkaufserlös die Hälfte des Buch-
wertes abziehen und brauchen nur die 
Differenz versteuern. Allerdings müs-
sen Sie dabei ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofes vom 18.7.2015 (Az.: IV R 35/11) 
beachten. Ob Sie von Ihrem Verkaufser-
lös die Buchwerte abziehen dürfen, 
kann nämlich nach dem neuen Urteil 
auch davon abhängen, aus welchem 
Grund Sie das Holz geschlagen haben:
• Verkaufen Sie Holz aus reinen Durch-
forstungsmaßnahmen, sind von den Er-
lösen keine Buchwerte des Baumbestan-
des abziehbar. Denn der Fiskus ist der 
Ansicht, das der Wald durch die Durch-
forstung nicht an Wert verliert. 
• Wollen Sie unbefestigte Rückegassen 
anlegen, ist das ebenfalls als reine 
Durchforstungsmaßnahme anzusehen. 
Auch in diesem Fall ist es nicht erlaubt, 
den Buchwert vom Erlös abzuziehen. 
Der bilanzielle Buchwert des stehenden 
Holzes ändert sich ebenfalls nicht.
• Wenn Sie hingegen befestigte Wege 
und Lagerplätze in Ihrem Wald anlegen 
und dafür Holz einschlagen, dürfen Sie 
den Buchwert vom Erlös aus dem Holz-
verkauf abziehen, zumal auf den Flä-
chen dann die Herstellung eines neuen 
Wirtschaftsgutes „aufstehendes Holz“ 
nicht mehr möglich ist.
• Wenn Sie einen „Kahlschlag“ vorneh-
men, dürfen Sie ebenfalls von Ihrem 
Erlös aus dem Holzverkauf den Buch-
wert des Holzes abziehen. Auf den Flä-
chen kann ein neues Wirtschaftsgut 
Holz entstehen, das Sie mit den Herstel-
lungskosten bewerten. 

Hierzu ein Beispiel: Landwirt Fred 
Müller besitzt einen fünf Hektar gro-
ßen Forst. Davon verkauft er zwei Hek-
tar Holz auf dem Stock (Kahlschlag). 
Für das Holz erhält er 30 000 €. Der 
Buchwert des Holzes liegt bei 18 000 € 
(0,90 €/m2), diesen kann er vom Ver-
kaufserlös abziehen. Sein Gewinn be-
trägt also 12 000 €. Hätte Landwirt 
Müller nur einzelne Bäume von der ge-
samten Fläche verkauft, also keinen 
Kahlschlag vorgenommen, könnte er 
den Buchwert nicht abziehen. Sein Ver-
äußerungsgewinn würde dann 30 000 € 
betragen.  

Kleiner Trost, für all diejenigen, de-
ren Holz bereits abgeschrieben ist: 
Wenn Sie Holz einschlagen und wieder-
aufforsten, dürfen Sie immerhin die 
Aufwendungen dafür als laufende Be-
triebsausgaben von Ihrem Verkaufserlös 
abziehen. Allerdings wählen die meis-
ten Betriebe heute die Naturverjün-
gung, sodass Wiederaufforstungskosten 
meist nur in einem geringen Umfang 
anfallen.

2. Wald kaufen.  Wenn Sie Wald kau-
fen, sollten Sie darauf achten, dass die-
ser steuerrechtlich aus mehreren Wirt-
schaftsgütern besteht: dem Waldboden, 
dem aufstehenden Holz, falls vorhan-

den den Rückewegen und Holzabfuhr-
wegen sowie den Holzlagerplätzen. 
Aber auch Gebäude und mögliche Ei-
genjagdrechte stuft das Finanzamt als 
eigenständige Wirtschaftsgüter ein. Das 
bedeutet, dass Sie die Anschaffungskos-
ten auf die  einzelnen Wirtschaftsgüter 
aufteilen müssen. Im Idealfall legen Sie 
diese Aufteilung bereits im Kaufvertrag 
fest. In der Praxis einigen sich Verkäu-
fer und Käufer aber oft nur auf eine Ge-
samtsumme. Dann nehmen Sie die Ein-
teilung im Nachhinein vor. Beachten 
Sie auch, dass Sie die Ausgaben für den 
Notar, für das Gericht, die Grunder-
werbsteuer oder beispielsweise für die 
Vermittlung den einzelnen Wirt-
schaftsgütern anteilig zuordnen. 

Die einzelnen Wirtschaftsgüter müs-
sen Sie in Inventarverzeichnissen auf-
führen. Dort notieren Sie, an welchem 

Land- und 
Forstwirt?

Besitzen landwirtschaftliche Be-
triebe zusätzlich ein paar Hektar 
Wald, haben sie im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes einen 
forstwirtschaftlichen Teilbetrieb. 
Das gilt auch, wenn der gesamte 
Besitz an Wald auf mehrere Parzel-
len verteilt ist und keine zusam-
menhängende Fläche bildet. Zu-
dem gibt es hierfür keine Mindest-
größe. Dass heißt bei einem 
landwirtschaftlichen Betrieb, der 
zusätzlich z. B. zwei Hektar Wald 
in einer nicht zusammenhängen-
den Fläche besitzt, gilt dieser Forst 
als Bestandteil des land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebes. Er 
 bildet einen Teilbetrieb. 

Schlagen Sie Holz 
ein, um befestigte 
Wege und Lager-
plätze anzulegen, 
dürfen Sie den  
Buchwert des  
Baumbestandes vom 
Verkaufserlös des 
Holzes abziehen.
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Walter Stalbold, Steuerberater, 
 Steuerberatungsgesellschaft Wetreu 
Alfred Haupt KG, Münster

Reinvestieren 
spart Steuern

Wollen Sie den Erlös aus dem 
Waldverkauf, also dem Verkauf 
von Waldboden und aufstehendem 
Holz, wieder in Ihren Betrieb 
 stecken, müssen Sie Ihren Gewinn 
nicht versteuern. Welche Fristen 
und Voraussetzungen Sie hierzu 
beachten sollten, lesen Sie in 
top agrar Heft 3/2015, S.38.
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Schnell gelesen
• Ob Sie beim Holzverkauf 

die Buchwerte Ihres Holzes 
vom Erlös abziehen dürfen, 
hängt vom Grund des 
 Einschlages ab. 

• Wald besteht steuerrechtlich 
aus mehren Wirtschafts
gütern. Achten Sie beim 
Waldkauf darauf, diese 
 angemessen zu bewerten.

• Beim Waldverkauf können 
Sie auf die Steuer einwirken, 
indem Sie die Verkaufs
summe den einzelnen Wirt
schaftsgütern zuordnen. 

• Reinvestieren Sie den Erlös 
vom Waldverkauf in Ihren Be
trieb, fallen keine Steuern an.

Tag die Besitzübergabe der Güter war 
und die entsprechenden Anschaffungs-
kosten. Sie müssen die Käufe und Ab-
gänge in zeitlicher Reihenfolge erfassen 
und das Verzeichnis jährlich fortfüh-
ren. Außerdem muss erkennbar sein, in 
welcher Höhe Sie die einzelnen Güter 
abschreiben, dazu geben Sie den Betrag 
in Euro an. 

Achten Sie beim Kauf darauf, dass Sie 
den Wert der einzelnen Güter angemes-
sen bewerten. Setzen Sie die Wirt-
schaftsgüter zu hoch oder zu niedrig an, 
schickt die Finanzverwaltung Ihnen 
möglicherweise einen Gutachter nach 

Der Buchwert des Waldes
So bestimmen Sie die Höhe der 

Buchwerte:
Waldboden: Der Verkauf von 

Grund und Boden durch land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe ist erst 
seit 1970 steuerpflichtig. Der Buch-
wert von Waldboden, der vor dem 
1.7.1970 zum Betriebsvermögen von 
Land- und Forstwirten gehörte, 
wurde mit 1,02 €/m2 festgesetzt 
(§ 55 EStG). Bei Forstflächen, die Sie 
nach dem 1.7.1970 angeschafft haben, 
bestimmen die Anschaffungskosten 
den Buchwert.

Holz: Bis 2008 galt das gesamte 
Holz in einem Wald als ein Wirt-
schaftsgut. Heute ist das anders, d.h. 
Ihr Holzbestand kann aus mehreren 
Wirtschaftsgütern „Holz“ bestehen. 
Zum Beispiel, handelt es sich um zwei 

Wirtschaftsgüter Holz, wenn Sie zwei 
Hektar Wald besitzen und sich dieser 
aus einem Hektar altersgleicher Bu-
chen und einem Hektar altersgleicher 
Eichen zusammensetzt, die auch 
noch durch einen Bachlauf voneinan-
der getrennt sind. Um ein Wirt-
schaftsgut Holz zu bilden, muss eine 
Fläche von Bäumen mindestens einen 
Hektar groß sein, in einem Nutzungs- 
und Funktionszusammenhang ste-
hen, sich durch geografische Faktoren 
und die Zusammensetzung der Holz-
art oder der Altersklassen von den 
übrigen Holzbeständen abgrenzen. 

Aufstehendes Holz mussten Forst-
besitzer in den alten Bundesländern 
erstmals im Rahmen des DM-Eröff-
nungsbilanzgesetzes von 1948 bewer-
ten. Altbesitzer, also wenn der Forst 

bereits vor 1948 zum Betrieb gehörte, 
bewerteten ihr Holz mit fiktiven An-
schaffungskosten. Bis 1998 konnten 
Besitzer diese dann jährlich mit drei 
Prozent „abschreiben“, das geht heute 
nicht mehr. Die meisten Betriebe ha-
ben ihr aufstehendes Holz bereits 
entsprechend abgeschrieben. 

Kauften Landwirte nach der Ent-
eignung in den neuen Bundesländern 
ihren Forst verbilligt zurück, wurden 
die Buchwerte durch die Anschaf-
fungskosten bestimmt. Kaufen Sie 
heute Wald, richtet sich der Buchwert 
des Holzes ebenfalls nach den An-
schaffungskosten, also kommt es auf 
die Kaufpreisaufteilung beim Kauf 
an. Haben Sie Wald neu aufgeforstet, 
ist der Buchwert des Holzes von den 
Herstellungskosten abhängig.

Hause. Dann sollten Sie Ihre Entschei-
dung gut begründen können. Orientie-
ren Sie sich also am besten an den Ver-
kehrswerten.  

3. Wald verkaufen.  Auch hier gilt, wie 
beim Holzverkauf: Der Verkauf von 
Wald ist steuerpflichtig. Von dem Erlös 
dürfen Sie aber den Buchwert abziehen 
und „nur“ den Rest, also den Gewinn, 
müssen Sie versteuern. Es sei denn, Sie 
reinvestieren diesen wieder innerhalb 
einer bestimmten Frist steuerneutral in 
Ihren Betrieb. Wollen oder können Sie 
Ihren Gewinn nicht wieder investieren, 

beachten Sie folgenden Tipp: Anders als 
das Holz wird der Waldboden nicht ab-
geschrieben und hat daher in der Regel 
einen höheren Buchwert als das Holz. 
Wenn Sie Wald verkaufen, können Sie 
daher auf Ihre Steuerlast einwirken, in-
dem Sie die Verkaufssumme angemes-
sen den einzelnen Wirtschaftsgütern 
zuordnen. 

Hierzu ein Beispiel: Angenommen, 
Sie haben einen Interessenten gefun-
den, der bereit ist, Ihnen ein Stück 
Wald zum Preis von 2 €/m2 abzukaufen. 
Diesen Wert teilen Sie dann auf die ein-
zelnen Wirtschaftsgüter auf. Wenn der 

Vom Erlös des 
Holzverkaufes dürfen 
Sie keine Buchwerte 
des Baumbestandes 

abziehen, wenn Sie 
Durchforstungsmaß-

nahmen durchgeführt 
oder unbefestigte 

Rückegassen angelegt 
haben.
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Wald bereits vor 1970 zu Ihrem Betrieb 
gehört hat, beträgt der Buchwert des 
Bodens 1,02 €/m2 (linker Kasten). Ord-
nen Sie also auch mindestens 1,02 € des 
Verkaufspreises dem Wert des Waldbo-
dens zu. Ansonsten entsteht durch den 
Verkauf des Waldbodens ein Verlust, 
den Sie nicht mit Gewinnen aus dem 
Verkauf des Holzes ausgleichen können.

Die meisten Waldbesitzer haben ihr 
aufstehendes Holz bereits vollständig 
abgeschrieben, bei einem Verkauf ist 
der Buchwert des Holzes also nicht 
mehr abziehbar. Nur wenn Sie Ihren 
Waldboden in ausreichender Höhe be-
werten, dürfen Sie Ihren Gewinn sach-
gerecht mindern und so die Steuerlast 
drücken. Der Gewinn Ihres Verkaufes 
beträgt somit „nur“ noch 0,98 €/m2, die 
Sie versteuern müssen. 

Noch ein weiterer Tipp: Landwirte, 
die 54 Jahre alt sind, sollten mit einem 
Verkauf noch etwas warten. Denn ei-
nen zusätzlichen steuerlichen Vorteil 
erhalten Land- und Forstwirte, die das 
55. Lebensjahr vollendet haben oder 
die  im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne dauerhaft berufsunfähig sind: Ih-
nen steht ein Freibetrag von 45 000 € 

zu, wenn sie ihren Wald, also den Teil-
betrieb Forst, verkaufen wollen. Diesen 
Freibetrag können sie aber nur zu 100 % 
geltend machen, wenn der Verkaufsge-
winn maximal 136 000 € beträgt. Wenn 
der Gewinn höher ausfällt, gilt folgen-
des: Jeden Euro Gewinn, der die Grenze 
von 136 000 € übersteigt, müssen Sie 
von dem Freibetrag abziehen. Bei einem 

Gewinn von 137 000 €, beträgt der Frei-
betrag also nur noch 44 000 €. Hierzu 
ein Beispiel: Landwirt Johann Eckmann 
ist 63 Jahre alt und möchte seinen land-
wirtschaftlichen Betrieb an seine Toch-
ter übergeben. Neben dem Hof hat er 
auch zehn Hektar Forst, den er aber an 
seinen Nachbarn verkaufen will. Der 
zahlt ihm 2,30 €/m2. Bei einem Ver-
kaufspreis von 230 000 € beträgt Eck-
manns Verkaufsgewinn nach Abzug  
des Buchwertes und des Freibetrages 
83 000 €. Darauf entfällt der ermäßigte 
Steuersatz von rund 25 % (außeror-
dentliche Einkünfte nach § 34 Abs. 3 
Einkommenssteuergesetz). Er muss  
also „nur“ 16 600 € Steuern zahlen 
(Übersicht). 

Angenommen Eckmann kann durch 
den Verkauf einen Gewinn von 
150 000 € verbuchen. Dann liegt sein 
Gewinn 14 000 € über dem Grenz-
betrag von 136 000 €. Diese 14 000 € 
sind daher von dem Grundfreibetrag 
(45 000 €) abzuziehen. Sein persönli-
cher Freibetrag beträgt also nur noch 
31 000 €. Diesen darf er von seinem Ge-
winn abziehen und muss demnach 
119 000 € versteuern.

 Per Freibetrag den 
 Gewinn mindern
Gewinnberechnung

Verkaufspreis 230 000 €

-  Buchwert Grund und 
Boden

- 102 000 € 
(1,02 €/m2)

-  Buchwert aufstehendes 
Holz

  0 €

- Veräußerungskosten   0 €

= Verkaufsgewinn = 128 000 €

- Freibetrag - 45 000 €

= zu versteuernder Gewinn = 83 000 € 

Haben Sie das 55. Lebensjahr vollendet 
oder sind dauerhaft berufsunfähig, 
können Sie den Freibetrag nutzen.


